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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Amt für Straßen und Verkehr 
 

168/2022 

Straßenbenennung 
 
1. Änderungen in der Nummerierung von Gebäuden:  
 
 Alte Bezeichnung Neue Bezeichnung 
 

Stadtteil Stoppenberg 
 

Kokereiallee Kokereiallee 2 
 Alter Gasometer 
 Bisher ohne Hausnummer 
 (Gemarkung Stoppenberg,  
 Flur 4, Flurstück 194) 
 
 Im Mühlenbruch Im Mühlenbruch 59 
 Vereinsheim der Kleingartenanlage Arendahls Wiese 
 Bisher ohne Hausnummer, Zugang über Im Mühlenbruch 
 (Gemarkung Stoppenberg,  
 Flur 10, Flurstück 273) 
 
 
 Stadtteil Burgaltendorf 
 
 Alte Hauptstraße 11 bleibt Alte Hauptstraße 11 
 Nördlicher Eingang Ladenlokal 
 (Gemarkung Burgaltendorf 
 Flur 18, Flurstück 748) 
 
 Alte Hauptstraße Alte Hauptstraße 11A 
 Nordwestlicher Eingang Mehrfamilienhaus 
 Bisher ohne Hausnummer 
 (Gemarkung Burgaltendorf 
 Flur 18, Flurstück 748) 
 
 Alte Hauptstraße Alte Hauptstraße 11B 
 Südwestlicher Eingang Einfamilienwohnhaus 
 Bisher ohne Hausnummer 
 (Gemarkung Burgaltendorf 
 Flur 18, Flurstück 748) 
 
 
 Stadtteil Schonnebeck 
 
 Bonifaciusstraße 103 bleibt Bonifaciusstraße 103 
 Nördliches Wohngebäude 
 (Gemarkung Schonnebeck,  
 Flur 18, Flurstück 384) 
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 Alte Bezeichnung Neue Bezeichnung 
 
 Bonifaciusstraße Bonifaciusstraße 103A 
 Südliches Nebengebäude 
 Bisher ohne Hausnummer 
 (Gemarkung Schonnebeck, 
 Flur 18, Flurstück 384) 
 
 
 Stadtteil Borbeck 
 
 Rabenhorst 25 bleibt Rabenhorst 25 
 Östliches Hauptgebäude 
 (Gemarkung Borbeck,  
 Flur 22, Flurstück 153) 
 
 Rabenhorst  Rabenhorst 25A 
 Westlicher Anbau, bisher ohne Hausnummer 
 (Gemarkung Borbeck,  
 Flur 22, Flurstück 153) 
 
 
 Stadtteil Werden 
 
 Neukircher Mühle 45 bleibt Neukircher Mühle 45 
 Östlicher Eingang 
 (Gemarkung Werden, 
 Flur 9, Flurstück 926) 
 
 Neukircher Mühle 43 bleibt Neukircher Mühle 43 
 Östlicher Eingang 
 (Gemarkung Werden, 
 Flur 9, Flurstück 911) 
 
 Neukircher Mühle Hardenbergufer 80 
 Westlicher Eingang über Hardenbergufer 
 Bisher ohne Hausnummer 
 (Gemarkung Werden, 
 Flur 9, Flurstück 911) 
 
Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) gilt diese Bekanntmachung am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Essen als bekannt gegeben. 
 
Hinweis 
Aufgrund des Zweiten Gesetzes zum Bürokratieabbau des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
19.09.2007 findet bei Straßenbenennungen und Änderungen in der Hausnummerierung kein 
Widerspruchsverfahren statt. Gegen diese Verfügung ist daher kein Widerspruch möglich. 
Auf die nachfolgende Rechtsbehelfsbelehrung wird verwiesen.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erheben. 
 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3 in 45879 Gelsen-
kirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erhe-
ben. 
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Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß 
§ 55a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Gericht ge-
eignet sein. Die technischen Rahmenbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur 
Bearbeitung durch das Gericht bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektronischen-
Rechtsverkehr-Verordnung vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
 
Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, einer Behörde oder ei-
ner juristischen Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 
VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden. 
 
Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte 
Personen, denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 
VwGO zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus techni-
schen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach 
§ 55d Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der 
Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein 
elektronisches Dokument nachzureichen." 
 
09. August 2022 Der Oberbürgermeister 

 Im Auftrage 
 gez. Najda 

 88-66 590 
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169/2022 

Straßenwidmung 
 
Gem. § 6 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) 
in der zurzeit gültigen Fassung wird folgende Straße dem öffentlichen Verkehr gewidmet, 
und zwar als 
 

I. Gemeindestraße gemäß § 3 Absatz 4 Nr. 2 StrWG NRW: 
Erschließungsstraße 

 
 Stichweg der Güterstraße zur Straße Am Kettwiger Ruhrbogen 
 (Gemarkung Kettwig, Flur 71, Flurstücke 444, 651) 
 

II. Gemeindestraße gemäß § 3 Absatz 4 Nr. 2 StrWG NRW: 
Erschließungsstraße 

 
 Abschnitt der Straße Am Kettwiger Ruhrbogen von der Hausnummer 41  
 bis Hausnummer 175 
 (Gemarkung Kettwig, Flur 71, Flurstücke 634, 635, 641, 646, 734 tlw.) 
 
 

III. Gemeindestraße gemäß § 3 Absatz 4 Nr. 2 StrWG NRW: 
verkehrsberuhigter Bereich 

 
 a) Abschnitt der Straße Am Kettwiger Ruhrbogen von Hausnummer 201 bis 206 
  (Gemarkung Kettwig, Flur 71, Flurstück 734 tlw.) 
 
 b) Verbindung der Straße Am Kettwiger Ruhrbogen von Hausnummer 79 bis 81 
  (Gemarkung Kettwig, Flur 71, Flurstücke 636, 637, 638 tlw.) 
 
 c) Abschnitt der Straße Am Kettwiger Ruhrbogen von Hausnummer 181 bis 199 
  (Gemarkung Kettwig, Flur 71, Flurstück 734 tlw.) 
 
 d) Abschnitt der Straße Am Kettwiger Ruhrbogen von Hausnummer 2 bis 36 
  (Gemarkung Kettwig, Flur 71, Flurstücke 638 tlw., 639, 640) 
 

IV. Gemeindestraße gemäß § 3 Absatz 4 Nr. 3 StrWG NRW: 
selbstständiger Rad- und Gehweg 

 
ein ca. 25 m langer Verbindungsweg der Straße Kettwiger Ruhrbogen zwischen 
Hausnummer 20 und 22 zum Panoramaweg 

 (Gemarkung Kettwig, Flur 71, Flurstück 638 tlw.) 
 
Die Widmung des unter IV. aufgeführten Weges wird auf die Benutzung für den öffentlichen 
Fuß- und Radverkehr beschränkt. 
 
Der Lageplan, aus dem die genaue Lage und der Umfang der Widmung hervorgehen, ist als 
Bestandteil dieser Widmungsverfügung im Anschluss an diese Bekanntmachung veröffent-
licht. 
 
Darüber hinaus kann die Originalkarte zur Widmung und die Widmungsverfügung beim Amt 
für Straßen und Verkehr in Essen, Alfredstraße 163, Zimmer 203, (montags bis donnerstags 
08.30 – 12.00 Uhr und 14.00 – 15.00 Uhr; freitags 08.30 – 12.00 Uhr) eingesehen werden. 
 
Die Widmung wird hiermit gem. § 6 Abs. 1 StrWG NRW öffentlich bekannt gemacht. 
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Diese Bekanntmachung gilt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt  
Essen als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erheben. 
 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, in 45879 Gelsen-
kirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erhe-
ben.  
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß 
§ 55a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Es muss für die Bearbeitung durch das Gericht ge-
eignet sein. Die technischen Rahmenbedingungen für die Übermittlung und die Eignung zur 
Bearbeitung durch das Gericht bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektronischen-
Rechtsverkehr-Verordnung vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
 
Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 
VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden. 
 
Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte 
Personen, denen ein sicherer Übermittlungsweg nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 
VwGO zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus techni-
schen Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach 
§ 55d Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der 
Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein 
elektronisches Dokument nachzureichen." 
 
09. August 2022 Der Oberbürgermeister 
 Im Auftrage 

 Najda 
 88-66 590 
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Fachbereich für Statistik, Stadtforschung und Wahlen 
 

170/2022 

Nachrückverfahren 
in der Bezirksvertretung IX der Stadt Essen 

 
Frau Susanne Gilbert, Essen, ist mit Ablauf des 28.06.2022 als Vertreterin der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands (SPD) aus der Bezirksvertretung IX durch Verzicht ausge-
schieden. 
 
Gemäß § 45 i. V. m. § 46a des Kommunalwahlgesetzes NRW (KWahlG) in der zurzeit gel-
tenden Fassung wird hiermit festgestellt, dass Herr Gorden Bringemeier, Essen, in die Ver-
tretung einrückt. 
 
Gegen die Feststellung der Nachfolge kann gemäß § 45 (2) i. V. m. § 39 (1) KWahlG 
 
a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes (Stadt Essen), 
 
b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die 

an der Wahl teilgenommen haben, sowie 
 
c) die Aufsichtsbehörde 
 
binnen eines Monats Einspruch erheben. 
 
Der Einspruch ist bei der Stadt Essen - Wahlleiter -, Wahlamt, Kopstadtplatz 10, 45127 Es-
sen, schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 
 
08.08.2022 Thomas Kufen 

 Oberbürgermeister 
 als Wahlleiter 

 88-12 313 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Jagdgenossenschaft Haarzopf-Fulerum 
 

171/2022 

Einladung zur Genossenschaftsversammlung 
 

Essen, den 08.08.2022 
 

Einladung 
zur Genossenschaftsversammlung am 
Montag, den 29.08.2022 um 11:00 Uhr 

in der Beekmannstraße 51, 45149 Essen (in der scheidtschen Scheune) 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Rückblick 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Genehmigung der Tagesordnung 
4. Bericht des Notjagdvorstandes 
5. Haushaltsvorschlag 
6. Abstimmung über Angrenzung an Jagdgenossenschaft Essen 
7. Satzungsänderung 
8. Wahl des Jagdvorstandes 
9. Verschiedenes 

 
Die Vorlage zur Satzungsänderung liegt zur Einsicht in der Eichenstraße 8, 45133 Essen 
aus. 
Auf Nachfrage kann der Satzungsentwurf elektronisch versendet werden. 
 
Wir machen vom Hausrecht Gebrauch und bitten Sie, bei der Versammlung eine FFP2-
Maske zu tragen. 
 
Stadt Essen 
als Notjagdvorstand 
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EABG - Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH 
 

172/2022 

Jahresabschluss 
 
„Das Wirtschaftsjahr 2021 der Essener Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH schließt mit 
einem Jahresergebnis i.H. von € 0,00 ab. Mit Prüfungsvermerk vom 31. Dezember 2021 er-
teilt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision den nicht modifizierten Bestäti-
gungsvermerk. 
 
Interessierte können innerhalb der zwei auf diese Mitteilung folgenden Wochen an den Wo-
chentagen Montag – Freitag von 09.00 bis 14.00 Uhr den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt im Gebäude Zipfelweg 15, 45356 Essen, Zimmer Nr. 002, einsehen.“ 
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Arbeit & Bildung Essen GmbH 
 

173/2022 

Jahresabschluss 
 
„Das Wirtschaftsjahr 2021 der Arbeit & Bildung Essen GmbH schließt mit einem Jahreser-
gebnis i.H. von € 0,00 ab. Mit Prüfungsvermerk vom 31. Dezember 2021 erteilt die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revision den nicht modifizierten Bestätigungsver-
merk. 
 
Interessierte können innerhalb der zwei auf diese Mitteilung folgenden Wochen an den Wo-
chentagen Montag – Freitag von 09.00 bis 14.00 Uhr den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt im Gebäude Zipfelweg 15, 45356 Essen, Zimmer Nr. 002, einsehen.“ 
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Bfz-Essen GmbH 
 

174/2022 

Jahresabschluss 
 
„Das Wirtschaftsjahr 2021 der Bfz-Essen GmbH schließt mit einem Jahresfehlbetrag i.H. von 
€ - 58.765,98 ab. Mit Prüfungsvermerk vom 31. Dezember 2021 erteilt die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Märkische Revision den nicht modifizierten Bestätigungsvermerk. 
 
Interessierte können innerhalb der zwei auf diese Mitteilung folgenden Wochen an den Wo-
chentagen Montag – Freitag von 09.00 bis 14.00 Uhr den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt im Gebäude Zipfelweg 15, 45356 Essen, Zimmer Nr. 002, einsehen.“ 
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Öffentliche Zustellungen 
 

175/2022 

Liste der öffentlichen Zustellungen 
 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Alfares, Mhdkhir Bochumer Str. 9 JobCenter Essen West, 
 44866 Bochum  88-56 935 
 
Baidan, Olesia Triftstr. 6 JobCenter Essen Nord-West, 
 45357 Essen  88-56 999 
 
Chernysh, Serhij  Jugendamt, 
   88-51 662 
 
Dax, Alan-David Söllingstr. 106 JobCenter Essen Mitte-Nord, 
 45127 Essen  88-56 222 
 
Dianga, Olga Dellmannsweg 53 A JobCenter Essen 
 45277 Essen Zentr. Dienste, 
   88-56 597 
 
Golanski, Andrea Petra Holdenweg 80 JobCenter Essen Mitte, 
 45143 Essen  88-56 125 
 
Gorczyca,  Jugendamt, 
Katharina Margarete   88-51 687 
 
Hres, Olena  Jugendamt, 
   88-51 687 
 
Khani, Abbas  Jugendamt, 
   88-51 636 
 
Khryplyvenko, Oksana Wilhelm-Nieswandt-Allee 131 JobCenter Essen Nord, 
 45326 Essen  88-56 312 
 
Koval, Juri Ivanovic  Jugendamt, 
   88-51 636 
 
Kozhukhovsky, Roman  Jugendamt, 
   88-51 636 
 
Linarez Garcia,  Jugendamt, 
Yojeilis Maria   88-51 653 
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Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Marinina, Yuliia Kastanienallee 16 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 138 
 
Maßhoff, Darius Am Bocklerbaum 36 JobCenter Essen Mitte-Nord, 
 45307 Essen  88-56 228 
 
Nowack, Leon Hövelstr. 69 JobCenter Essen Mitte, 
 45326 Essen  88-56 999 
 
Osoaianu,Larin Frillendorfer Str. 54 Ordnungsamt, 
 45139 Essen  88-32 245 
 
Poriadin, Jurii  Jugendamt, 
   88-51 276 
 
Pvedenko, Nataliia  Jugendamt, 
   88-51 277 
 
Rakow, Yasmin-Monica  Jugendamt, 
   88-51 277 
 
Rusanov, Oleksandr  Jugendamt, 
   88-51 277 
 
Shefiti, Besnik  Jugendamt, 
   88-51 634 
 
Stephan, Olivier Sybelstr. 37 JobCenter Essen West, 
 45145 Essen  88-56 920 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
 
 




